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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

·.·.·, c: .•• VOM .... .:. '· .... · 
., . 

1. Februar 1983 . -- Nr. 

. ., . .·· '. . 
·EG OLTEN: Gestaltungsplan Feldschlösschen, 

·Abänderung und Ergänz'll:llg . 

Die Eib.wohnergeme;!.pde der Stadt Olten un:t;erbreitet dem 
Regierungsrat die,Ergärizung des mit 'rum ·~r~ .. 1469 yÖm 

• • . • .l :·. . . ~ .• • 1 . . 

21. März 1978 genehmigten speziellen Bebauungspl-ans 
(Gestaltungsplans) Feldschlösschen und die zugehtlrigen 
Ergänzungen der So~q~~bauvorschriften_ zur G~n~hmigung. 

' ' 

Im Zuge des Baubewilligungsverfahrens der Ueb~rbauung 
11 im Winkel'', de~·deJ:' .. g~~:taltungspl~ .~~ldschlö~sch~ 

. \, ·.. . . :. . ·' .. ·'• .. :... .. . . . ·. . .. . ~ . . . . 

zugrunde liegt, .. sind,_?-U9h die verk~hrste~ischen l3e-
.. :. . :. ... :·. . . : .. : . . ' . . . 

lange im Bereich des Postplatze~ e~gehend_ stu~i~~ 
worden. Als wesentlichste Aenderungen gegenüber dem 
ursprünglichen Verkehrskonzept.sind neu vorgeseh~?: 

- Die Erstellung einer Fussgänger~Unterführupg unter 
der Unterführt.lngsstr.asse :mit den notwendigen· Zugängen. . • .. 

.. _ Die Auf'hebung des 'südseitigen Trottoir~ in der Unter-. . . ' .. ·:.: :.. : . . . . .. 

führungsstrasse. Der daf~r notw.~ndige .Raum bleibt 
. . . 

jedoch für eine allfällige spätere Realisierung 
sichergesteil t. · · ·. 

327 

- Die Aufhebung des .. Treppenau:fganges von der Unterführt.lngs
strasse zur Bahnhofstrasse. 

. - ; ... · . 

- Die AufhebUtig der Busl:ia.J. testeile Unterft.ih.J:oungsstrasse 
und eirler Aufweitung. äer· Verkehrs~pUren . Aarburge!-
strasse-Unterführungsstrasse für die Erstellung von 
Radstreifen. 
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Die P..nordnung eines Fussgängerauf'ganges an der Süd
"~;mstecke der Ueberbauung anstelle des Treppenauf
ganges im Gebäudeinner.n. 

Im '"eiteren wird ein für .. die Ueberbauung im vlill:k~l er--· - . . . ·:: .. . ' .. ~ 

forderlicher technißcherRaum.neu_geordnet. 
--·. . ...... -:·· 

•. --+ I ..... ~-~- 0 0 ~ .. , ' •• • : • • ; ;$. ., ··, .. • • • • • • • ~ • ~ • • • 

Diese Aende~~gen, die auch L~ den Sonderbauvorschriften 
umschrieben werden, sind Z\'Teckmässig und liegen sm~ohl 

<~.'im .-ö:t.f~ritiiclien· ·wi~·····im;··Int-er.es.se;~_·;fi~:BaUh~räooatt·~ ·-sie 
' . . . . . 

slnd'·;im we~~ntlich~n Irtit diesgf. 'b~r~i ts·''vert~agi.ich· ge-
:· .~~ß~;~---~: ::.: '. ' ~ .. . ·:::.. . ::·:,:: ·: .. : . 

- . . -. _i ·_: • -· • . • . . :·.: ~- .•. : { --~-~ ' . 

· · 'I>ie öffentliche Auflage d~~ · :Bebauungsptan~s· i.Ula :ifer '· 
Sonderbauvorschriften erfolgte in der.-Zei t vom 

. . . .. . ... - ,.. . . . . . - . .··· -. . ·:- . . ·. ~- r.. . : . . -·. ·. . . .. ·. 
- 10~ Dezember 1982. bis 10. Januar 1983·. Innert der · 
g~set~li~hen F~ist.: ging~~ :·keine Einspracnen elii·. n~~ 

··s·tgdtr~t von .. Olteri genehniigte den Plan urtd ··die s·6nder-
bati16f.~~hrift~ii 'a:ID 13.· J~u~r-1983. ; ·. .· . . ··:·. · 

' .' .:. !. ~ .: .· - . 

Formeüi' ·wtiide das ·'verf8.hren richtig durchgeführt •.. 

Hateri~11·. ist .. zu· 'be~A~~ken/.dass die Vorschriften Un.d. 
'pi~bestimnlUngeri..deä~r~chtsgllltigen· sp~zie:lieri :Be
bauungsplans voll gültig bleiben, soweit sie durch den 

··':V.öfl:LE~geriden ·p1an:· fuld~ seine .. Vorschrlft~ri ·'fiicht ~Üs·- ... 
ru;tici:kii eh ... : äuf g~h6b~~: :-iiiiird.en. .. ·.: · ;. :·· · ·· · -: .. :-:.;- ; ; ·. 

,• :' •'• ! •-' o •• • ' o o ~ , : • I ~·' ' ,''; : 

•• •·• .•• f 

Es \'Tird 

. . . ~ ..:. ; __ :_ . beschlo.s.sen: 

~ .-.. . . . 
1. Die Abänderung und Ergänzung des speziellen Bebauungs-

_;.:: .. ,t/:: .pla.nfl.: "Felq~chlössqhen''·. de~ Staq~ Olten wird. m_it ... 
•••. . • 't .•••• ··• . . . . ; .· . . • "'"' ·- .· • : .... · • 

, .· .c:l.~n. ·zugehqr.ige]l Sqncl.~rba~vor~:whri,ft~n gene:qmi~. 
~-·· ... ·.' __ " . . , -~ .. ... . . .. . . . . . . . .. --~· ' .. .. :~ .. 

I ' :·,; ,: '~'' •! • o' . . :. ~.. '~:. .: . . . -~- .'. : _: .:·. :~ -~ -:5 • •• : ~ • .t. • . . .: .. .: . . . . . .:.--: . .. _:- ... ~ . 

... . '.. -~ ·.' .· . .: · .... --~ .. ·. :' ·. 
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2. Die Stadt Olten wird eingeladen, dem kant. Amt für 
. Ra:Lmlplanung bis- .zum 1 .• ~·Iärz 1933 noch mindestens 
4 von der Gemeindebehörde unterzeicm1ete Pläne und 
Sonderbauvorschriften zuzustellen. 

3. Da die vorliegende Plru1änderttng lediglich Folge der 
durch. das Bau-Departement. vorgenommenen Aen~erung 
des Verkehrskonzeptes Postplatz ist, wird keine Ge
nehmigungsgebühr erhoben. Die Publikationskosten 
gehen zulasten des Staates. 

4 ... Bestehende Pläne und Reglemente sind auf den 
Geltungsbereich des ~erliegenden Plans nicht an~ 
wendbar, so't'tei t sie mit diesem in vliderspruch 
·stehen. 

Der Staatsschreiber: 

. · .. 
\..}. \, ()j,' ~) ' ,- \ '----" .. vY. 
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Bau-Dep~rtement (2) HS/uh 
~~t fUr Raumplanung (3) 11 mit li.kten und 1 gen. Plansatz 

-Hochbauamt (2) 
Tiefbauamt (2) 
Amt für Uassenrirtschaft (2) 
Rechtsdienst Bau-Departement 
Kreisbauamt II, 4600 Olten, mit l gen. Plansatz 
Amtschreiberei, 4600 Olten, mi~ l fen. Plansatz. L(olgt 

spater __ 
. . I 

Finanzvenml tung ( 2) 
Sekretariat der Katasterachatzung (2) 
Baudirektion der Stadt Olten (3), mit Akten und 1 gen, 

· Plansatz · · 
Ammanna.Illt der EG, 4600 01 ten, EINSCHREIBEN · · 

.. . . (Genehlp.igungsgebühr wi_r4 n.icht yer~echnet) 
Hrn. Jost Bitterli, Fürsprech + Notar, Ringstr, 1, 

4600 Olten 

•' I. 

Amtsblatt Publikation: (Publikationskosten zulasten des 
Staates) 

Die AbänderUl1g und Ergänzting des speziellen Bebauungs
plans "Feldschlösschen11 der Stadt Olten wird mit 
den zugehörigen Sonderbauvorschriften genehmigt. 
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